
 

  





 

 

Bestellungen sind zu richten an die Gemeindeverwaltung-Fachbereich I Postfach 1251 48303 Senden 

Tel. 02597/699-0 Abonnementpreis: Einzelexemplar: 1,00 €, jährlich 12,00 € oder kostenlos über das 

Internet: www.senden-westfalen.de 
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Gem. § 25 der Verbandssatzung in Verbindung mit §§ 28 ff. Gesetz über 

Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12.02.1991 

(BGBl. I S. 405) – in der z. Zt. gültigen Fassung – wird die Hebeliste 2022 des 

Wasser- und Bodenverbandes „Stever – Senden“, Sitz Senden, aus der die Höhe 

der zu zahlenden Verbandsbeiträge ersichtlich ist, zur Einsichtnahme der 

Mitglieder vom 23.05.2022 bis 17.06.2022 montags, dienstags und donnerstags 

in der Zeit von 8.30 bis 11.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Senden, 

Münsterstraße 30, 48308 Senden, Zimmer 605, ausgelegt. 

 

Die Bekanntmachung erfolgt hiermit gem. § 32 der Verbandssatzung. 

 

 

Senden, 18.05.2022 

 

 

Wasser-und Bodenverband Stever Senden 

-Verbandsvorsteher- 

gez. B. Entrup- Lödde 

 



 

 

 

In dem Monat April 2022 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände als gefunden ang 
ezeigt, deren Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnten: 
 

13 Damenfahrräder 

 4 Herrenfahrräder 

 5 Kinderfahrräder 

 1 Kinderroller 

 1 Motorradhelm 

 1 Digitalkamera 

 1 Katze 

diverse Schlüssel 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30, 48308 
Senden geltend gemacht werden. 
 

 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Damenfahrrad 

diverse Schlüssel 

diverse Geldbörsen 

diverse Brillen 

 

 

 

Senden, 18.05.202218.05.2022 

 

 

 

 

i. A. Flaake 


